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RS OGH 1974/8/7 6Ob156/74
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.08.1974

Norm

AußStrG §16 A1

AußStrG §16 A3

Rechtssatz

Der vom Rechtsmittelwerber entsprechend ausgeführte Anfechtungsgrund der o5enbaren Gesetzwidrigkeit ist einer

materiellen Prüfung zu unterziehen. Ergibt diese, daß der Anfechtungsgrund nicht vorliegt, ist der Revisionsrekurs

daher nicht zurückzuweisen, sondern es ist ihm nicht Folge zu geben.
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